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Stadtvertretung  
 

der Landeshauptstadt 
 

Schwerin Datum:        2013-01-08 
 
 Dezernat/ Amt: I / Amt für 

Hauptverwaltung 
 Bearbeiter/in: Frau Margrit Prüß 
 Telefon: 545 - 1250 
Beschlussvorlage    
Drucksache Nr.    
  öffentlich  

01359/2013    

Beratung und Beschlussfassung 
Hauptausschuss 

Betreff 
Besetzung von vakanten Stellen in der Stadtverwaltung 

Beschlussvorschlag 
Die nachfolgend genannten vakanten bzw. vakant werdenden Stellen werden durch den 
Hauptausschuss zur Besetzung freigegeben. 
 
31 Amt für Bürgerservice  
0321 Sachbearbeiter(in) E5  
 
32 Amt für Ordnung 
2314 Mitarbeiter(in) Zentrale Arbeitsgruppe E5 
 
37 Amt  für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 
0528 Truppmann/Brandmeister A7 
0592 Truppmann/Brandmeister A7 
0535 Truppmann/Brandmeister A7 
0545 Truppmann/Brandmeister A7 
0546 Truppmann/Brandmeister A7 
0554 Truppmann/Brandmeister A7 
 
 
Begründung 
1. Sachverhalt / Problem  
 
Die o.g. Stellen sind durch den Beschluss der Stadtvertretung vom 21.05.2012 gesperrt:  
Aus Sicht der Verwaltung ist die Besetzung unumgänglich, so dass diese unverzüglich 
intern auszuschreiben sind.  
Hintergrund ist die zeitnahe Stellenbesetzung, um den reibungslosen Dienstablauf zu 
sichern. Grundsätzlich sind die internen Stellenbesetzungen (0321 Sachbearbeiter(in) und 
2314 Mitarbeiter(in) Zentrale Arbeitsgruppe) haushaltsneutral, gleichwohl wird entsprechend 
der Haushaltssatzung 2012 hier bei erfolgreicher Besetzung die Streichung eines 
entsprechenden Stellenanteils angedacht. 
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Das Einverständnis der Mitglieder des Hauptausschusses vorausgesetzt, werden jegliche 
Streichungen im Nachgang in Form einer entsprechenden Auflistung zum Ende des 2. und 
4. Quartals dem Hauptausschuss zur Kenntnis gegeben. 
 
Die Stellen im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst werden den 
Beamten mit Beendigung der Probezeit entsprechend zugewiesen. 
Hier handelt es sich um eine inneramtliche Personalentwicklung. Die Notwendigkeit mit 
Besetzung der Stellen entsprechende Stellenanteile zu streichen wird nicht gesehen, konnte 
jedoch bis dato mit dem Innenministerium nicht geklärt werden. 
 
  
2. Notwendigkeit  
 
Die Wiederbesetzung bzw. die Besetzung der in der Anlage aufgeführten Stellen ist 
zwingend erforderlich. 
 
 
3. Alternativen  
  
Keine 
 
 
4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien  
  
Keine unmittelbare Auswirkung 
 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz  
  
Keine unmittelbare Auswirkung 
 
 
6. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquidität 
 
Die erforderlichen Personalkosten sind geplant. 
  
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1   Amt für Bürgerservice Stelle - 0321 Sachbearbeiter(in) 
Anlage 2   Amt für Ordnung - Stelle 2314 Mitarbeiter(in) Zentrale Arbeitsgruppe 
Anlage 3   Amt  für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  
                 Stellen 0528, 0592, 0535, 0545, 0546, 0554 Brandmeister/Truppmann 
 
 
 
 
gez. Angelika Gramkow 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 


